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1. MSG 007 IND 2024 0691 CZ DE 07-01-2025 CZ COMMUNICAT

2. Czechia

3A. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00 Praha 1
tel: 221 802 216
e-mail: eu9834@unmz.cz

3B. Ministerstvo zdravotnictví České republiky,
Palackého náměstí 4,
128 01 Praha 2
tel.: 224971111
e-mail: mzcr@mzcr.cz

4. 2024/0691/CZ - C00C - Chemikalien

5.

6. Die Einstellung des Verfahrens TN 2024/0691/CZ (Entwurf einer Regierungsverordnung über die Liste der erfassten
psychoaktiven Substanzen) durch die Kommission beruht auf einem falschen Grund. Am 18. Dezember wurde die
Regierungsverordnung Nr. 419/2024 zur Änderung der Regierungsverordnung Nr. 463/2013 über die Listen der
Suchtstoffe in geänderter Fassung (die jedoch Gegenstand des Verfahrens TN 2024/0645/CZ war), die jedoch eine andere
Verordnung ist, erlassen.

Daher die Prämisse, dass am 18.12. 2024 ein Entwurf einer Regierungsverordnung über die Liste der erfassten
psychoaktiven Substanzen (die Gegenstand des TN 2024/0691/CZ-Verfahrens ist) veröffentlicht wurde, der weder
anwendbar ist noch anwendbar sein kann. Wie bereits erwähnt, handelte es sich um einen anderen Entwurf im Rahmen
eines anderen TN-Prozesses.

Für den Entwurf einer Regierungsverordnung über die Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen (die Gegenstand des
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Verfahrens TN 2024/0691/CZ ist) wurde ein Dringlichkeitsverfahren beantragt, damit diese Verordnung so bald wie
möglich im Januar erlassen werden kann und somit die darin aufgeführten Substanzen einer Regelung unterworfen
werden, die ihre freie Verfügbarkeit auf dem Markt in der Tschechischen Republik verhindert. Jeder Tag, an dem die
Tschechische Republik den Entwurf einer Regierungsverordnung über die Liste der erfassten psychoaktiven Substanzen
nicht veröffentlichen kann, verlängert somit nur den Zeitraum, in dem diese Substanzen nicht reguliert und frei verfügbar
sind.

Wir fordern daher die Wiederaufnahme des fehlerhaft abgeschlossenen Verfahrens und eine Stellungnahme im
Verfahren 2024/0691/CZ (die wir der Europäischen Kommission am 17.12.2024 übermittelt haben).
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